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der Kampagne einzuführen. Die Kampagne zielt somit auf die Einführung ei-

ner Pflicht zur Veröffentlichung von Lobbykontakten ab; ihr Zweck liegt somit

außerhalb des lFG. Der lnformationsanspruch des § 1 Abs. 1 IFG dient je-

doch nicht dem Ziel, bestimmte Kampagnen zu fördern. Das folgt schon dar-

aus, dass Bürgerinitiativen und Verbände gerade keinen eigenen Anspruch

auf Zugang zu lnformationen haben.

lhr beantragter lnformationszugang über das lnformationsfreiheitsgesetz ist

deshalb ledigtich ,,notwendiges Durchgangsstadium" bei dem erklärten Ziel

der Kampagne, die Bundesregierung durch die tausendfache Antragstellung

zu überlasten und als Reaktion hierauf die Einführung eines Lobbyregisters

im Sinne der Kampagne zu erwirken.

lnsgesamt ist bei lhrem Antrag auf Informationszugang unerheblich, ob sich

lhr Antrag auf Zugang/Herausgabe von Dokumenten richtet, oder - wie in lh-

rer Antragsbeschränkung vom 9. Juli 2021 - auf eine Auskunft bezieht, ob

und ggf. wie üiele Dokumente vorhanden sind. Denn auch ein geltend ge-

machter Auskunftsanspruch isUwäre Teil der genannten Kampagne und be-

reitet lediglich den lnformationszugang durch Herausgabe von Dokumenten

vor. Endziel der Kampagne bleibt auch bei einem vorbereitenden Aus-

kunft§ersuchen das außerhalb des IFG liegende Ziel eines ,,echten Lobbyre-

gisters" im Sinne der Antragstellung.

2. Unabhängig davon wird lhr Antrag abgelehnt, da er nach § 7 Abs. 1 S. 1

IFG nicht hinreichend bestimmt ist.

An die Bestimmtheit eines Antrags auf Zugang zu amtlichen lnformationen

nach § 7 Abs. 1 S. 1 IFG werden zwar nur inhaltliche Mindestanforderun-

gen gestellt, die den Zweck haben, dass die öffentliche Stelle, hier also das

' Bundeskanzleramt, den Antrag bearbeiten kann. lm Bundeskanzleramt wer-

den lnformationen, sofern sie für die inhaltliche Bearbeitung eines Venrual-

tungsvorgangs relevant sind, in geeigneter Form entsprechend der Regist-

' raturrichtlinie veraktet. Mithilfe der Registraturmittel des Bundeskanzleram-

tes ist lediglich eine sachthemenbezogene Recherche möglich.
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